
Sehr geehrte Damen und Herren,  

In Ergänzung zu dem dib-Vorschlag vom 12.Mai.2023 zum Umgang mit dem Thema Opernhaus 

empfiehlt dib mit dem heutigen Ergänzungsschreiben, die Ratsentscheidung am 15.Juni 2023 auf den 
Neubau-Standort Heinrich-Heine-Allee und die Vorbereitung eines Bauwettbewerbs zu beschränken. 

Über eine Kostenprognose sollte erst dann entschieden werden, wenn ein abgestimmtes Raumpro-
gramm vorliegt. Erst auf dessen Grundlage können die realen Kosten ermittelt werden. Der Begriff 

„Opernhaus der Zukunft“ sollte erst dann verwendet werden, wenn definiert ist was „Opernhaus der 

Zukunft“ beinhaltet und dessen Flächenanforderungen ermittelt worden sind. 

Begründung 

1. Der Abschlussbericht der „Akteursbeteiligung Opernhaus der Zukunft“ liegt bisher noch nicht 
vor. Ergibt sich daraus, was unter dem Begriff „Opernhaus der Zukunft“ bzw. „Opernhaus für 
Alle“ gemeint ist und welche zusätzlichen Flächenanforderungen daraus abgeleitet werden?

2. Der für den Bauwettbewerb ermittelte Raum- und Flächenbedarf des „Opernhaus der 
Zukunft“ sollte, ehe er in den Wettbewerb eingegeben wird, dahingehend überprüft werden, 
ob er auf dem Grundstück Heinrich-Heine-Allee bei Einhaltung der Rahmenbedingungen 
Hofgarten, Baudenkmal, Denkmalbereiche und Bauhöhe (Hochhausrahmenplan) unterge-
bracht werden kann. Er sollte so verkleinert werden, dass er mit den Anforderungen des 
Grundstücks kompatibel ist. 

3. Das Bestandsgebäude der Deutschen Oper am Rhein ist ein Baudenkmal und als solches in 
der Düsseldorfer Denkmalliste eingetragen. Wie passt der in dem städtebaulichen 
Wettbewerb vorgesehene Abriss des Denkmals mit dem jetzt geplanten Neubau der Oper 
zusammen?

4. Der Hofgarten ist ein international bedeutendes Gartendenkmal. Wie passt das zur in dem 
Wettbewerb vorgesehenen Inanspruchnahme von Teilen des Hofgartens durch das  zur 
Verfügung gestellte Grundstück für einen Opern Neubau? Das Raumprogramm muss auf das 
eigentliche Grundstück ohne Eingriff in den Hofgarten und die Denkmalbereiche Carlstadt 
und Hofgarten begrenzt bleiben.

5. Eine Kostenprognose kann nach Vorstellung von dib erst dann erstellt werden, wenn das 

Raumprogramm mit seinen Flächenanforderungen endgültig festgelegt ist (siehe oben).

Der beigefügte dib-Vorschlag vom 12. Mai 2023 geht von einem Teilerhalt des Baudenkmals aus. 

Hieraus ergeben sich folgende Vorteile: 

1. Der dib-Vorschlag vom 12. Mai 2023 berücksichtigt Belange des Denkmalschutzes

2. Der Erhalt von Teilen des Operngebäudes, das Verbinden von Altem und Neuem entspricht
den neuen nachhaltigen Grundsätzen der Architektenverbände nach einer „Neuen
Umbaukultur: Bauen im Bestand“ (AKNW) und: “Für das Vorhandene aktiv Sorge zu

tragen, das Bestehende mit Ideen für ein zukunftsfähiges Zusammenleben
weiterzuentwickeln…“ (BDA).

3. Der Erhalt und die Sanierung von Bestandsbauteilen tragen zur Kosteneinsparung bei.
4. Die Kosten für eine Interim-Lösung können bei Erhalt z.B. des Zuschauerraums und des Foyers

erheblich verringert werden, da Aufführungen bei entsprechender Organisation im laufenden

Betrieb stattfinden könnten. Als Beispiel kann hier der Neubau des Staatstheaters in

Karlsruhe genannt werden.

Der Vorstand 
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dib Stellungnahme zum Standort der Deutschen Oper am Rhein 

Der bereits durchgeführte städtebauliche Ideen-Wettbewerb diente der Prüfung der 

Vereinbarkeit des vorgegebenen Raumprogramms von 31.000 qm Nutzfläche mit 

den Grundstücken sowohl an der Heinrich-Heine-Allee, als auch am Wehrhahn.  

dib kritisiert, dass vorab nicht überprüft wurde, ob das Raumprogramm und das 

Grundstück bei Einhaltung der Randbedingungen zum Hofgarten und zur 

städtebaulichen Einbindung kompatibel sind. Vielmehr wurde diese Überprüfung über 

einen teuren Wettbewerb mit anerkannten Architekten durchgeführt, was zur 

Aufwendung von viel Zeit und Geld für die Architektenentwürfe führte.     

Das Ergebnis weist nach, dass das Raumprogramm auf dem von der Stadt 

ausgewiesenen Grundstück Heinrich-Heine-Allee nur über eine Verkleinerung des 

Raumprogramms möglich sei. 

Die Entwürfe der am Wettbewerb beteiligten Architekturbüros erscheinen isoliert 

betrachtet zwar attraktiv, zeigen aber auch, dass das Bauvolumen bei allen vier 

erstplatzierten Entwürfen für den Standort Heinrich-Heine-Allee im Vergleich zu der 

umliegenden Bebauung und angesichts des Eingriffs in den Hofgarten 

überdimensioniert ist. 

Die von der Stadt ausgewiesene Grundstücksfläche an der Heinrich-Heine-Allee ist 

größer als die Fläche, die von der bestehenden Oper tatsächlich beansprucht wird. 

Dabei werden Teilflächen des Gartendenkmals Hofgarten in Anspruch genommen. 

Auch die über Denkmalbereichsatzungen Carlstadt/Königsallee und Hofgarten 

gesicherten Baufluchten werden in vielen Entwürfen nicht beachtet. 

Angesichts eines 460.000 Euro teuren Ideen-Wettbewerbs (Quelle: competitionline)  

für zwei so unterschiedliche Standorte muss die Frage erlaubt sein, ob nicht schon 

vorher klar sein konnte, dass die geforderten Funktionen und Flächen an der 

Heinrich-Heine-Allee ohne deutliche Überschreitung des Bestandvolumens der alten 

Oper (Bauhöhe und Hofgarten) nicht zu realisieren waren. 

dib-Empfehlung: Standort Heinrich-Heine-Allee 

In Übereinstimmung mit der aktuellen Politik befürwortet dib für die neue Oper das 

Grundstück Heinrich-Heine-Allee. Ein neues Opernhaus ist am Standort Heinrich-



2 

Heine-Allee als Kulturschwerpunkt mit den umliegenden Kulturbauten und dem 

öffentlichen Freiraum Hofgarten nach wie vor an richtiger Stelle. Da das Grundstück 

in städtischem Besitz ist, können die erheblichen Grundstückskosten am Wehrhahn 

eingespart werden. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krisen der Welt wie Klima, Corona, Krieg sind 

in ihrem Ausmaß und ihren Belastungen auch für Düsseldorf nicht absehbar.  

Diese als Folge der Krisen erforderlichen Reaktionen sowie die Investitionen in die 

erneuerbare Infrastruktur (Brücken, Straßen, Schulen) und die ansteigenden Kosten 

der Verschuldung werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren so viel 

Investitionsmittel binden, dass dadurch ein an die Milliardengrenze teurer 

Opernneubau eher unwahrscheinlich wird. 

dib-Empfehlungen für das weitere Vorgehen   

Der Verein dib plädiert daher gegen den Totalabriss der Oper an der Heinrich-Heine-

Allee. Diese hat seit den letzten gravierenden Umbaumaßnahmen in den 1950er 

Jahren bis heute einen einzigartigen kulturellen und stadtprägenden Stellenwert in 

der Stadt erreicht. Sie ist ein Identitätsort von über 60-jähriger erfolgreicher 

Düsseldorfer Operngeschichte. Teile dieses Gebäudes zu erhalten, zu sanieren und 

nur in den nicht erhaltenswerten und teilweise maroden Gebäudesubstanzbereichen 

neu zu bauen, zu ergänzen, zu erweitern, wäre nicht nur ein Glück für die Stadt, 

sondern auch ein hervorragendes Modellprojekt für Neubau, Sanierung, Um- und 

Weiternutzung. 

Dib empfiehlt daher für die Heinrich-Heine-Allee eine bauliche Lösung aus 

erhaltenswertem Bestand und Neubauergänzungen zu favorisieren unter der 

Maßgabe, das Raumprogramm des Wettbewerbes auf ein Raumprogramm für ein 

zeitgemäßes Opernhaus zu reduzieren. Diese Zielsetzung ist u.a. durch Auslagerung 

der Studiobühne erreichbar. Anstelle eines Totalabrisses  können bei der 

Instandsetzung und dem Neubau (mit Seitenbühnen!) Ergänzungen am Opernhaus 

vorgenommen werden sowie funktionierende Bauteile wie zum Beispiel der 

Zuschauerraum, Teile des Foyers und das Eingangsportal erhalten bleiben und somit 

Kosten gespart werden. Damit könnte auch der Bedeutung des Baudenkmals Oper 

entgegengekommen werden. Der Abriss des Zuschauerraums und dessen 1:1 

Wiederaufbau, nach dem Raumprogramm nahezu in der gleichen Größe, wider-

spricht der Ressourcenschonung und ist daher nicht nachhaltig. 
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dib empfiehlt, den jetzt anstehenden Realisierungswettbewerb für das Operngebäu-

de auf der oben genannten Grundlage auszuloben. 

Mai 2023 

Vorstand und Mitglieder des Vereins 



Weitgehend Erhalt Neubau

Erweiterung bis
Hofgartenrand

Strukturplan
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Die Oper ist in ihren Flächenausmaßen
dreifach geschützt:

1. Als Einzeldenkmal

2. Durch die „Satzung zum Schutz des
Hofgartens“ ( 1 )

3. Durch die Satzung zum Schutz des
Denkmalbereichs  „K©arlstadt der
Landeshauptstadt Düsseldorf“, die auch
die Königsallee mit der Oper umfasst ( 2 )

Beide Satzungen überlagern sich im Bereich
der Oper.
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